
Gemeinde Pinnow

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

BV Pin GV 337/18-01
17.08.2018
öffentlich

Grundsatzbeschluss "Ausbau - Zietlitzer Weg"

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung
Frau Witte

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Ausschuss für Bau, Umwelt-, Verkehrs- und Ordnungsangelegenheiten der 
Gemeindevertretung der Gemeinde Pinnow (Entscheidung)

18.09.2018

Sachverhaltsdarstellung:
Im Zietlitzer Weg in Pinnow kommt es bei Starkregenereignissen immer wieder zu starken 
Ausspülungen der wassersandgebundenen Wegedecke, und zusätzlich entstehen aufgrund des 
engen Radius durch die Ein- und Ausfahrten bei den Grundstückszufahrten dauerhaft 
Schlaglöcher. Dies hat einen erhöhten Unterhaltungsaufwand zur Folge.

Um dem dauerhaft entgegen zu wirken, wird beabsichtigt den Zietlitzer Weges (ca. 180 m) 
wie folgt auszubauen:
Die Flächen zwischen den bereits vorhandenen Querrinnen für die Regenentwässerung 
werden in Pflasterbauweise befestigt und am jeweiligen Fahrbahnrand mit einem Tiefbord 
versehen. Eine Veränderung an der vorhandenen Regenentwässerung ist nicht geplant. 

Da sich die Maßnahme in der Trinkwasserschutzzone III der Wasserfassung Pinnow befindet, 
wurde im Vorfeld eine Anfrage für die Durchführung der o.g. Baumaßnahme beim Landkreis 
Ludwigslust-Parchim, Untere Wasserbehörde gestellt. Mit Schreiben vom 18.04.2018 wurde 
das Einvernehmen gemäß § 52 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz erteilt.
  
Die Kostenschätzung für die Baumaßnahme beläuft sich auf ca. 102.000 € brutto inkl. 
Planungsleistungen. Straßenausbaubeiträge gemäß aktueller Satzung können im Anschluss 
nicht erhoben werden, da es sich hierbei um eine Unterhaltungsmaßnahme und keinen 
grundhaften Ausbau handelt. 

Es ist beabsichtigt die Planungsleistungen aktuell zu vergeben und die Durchführung der 
Baumaßnahmen im Frühjahr 2019 umzusetzen. 

Finanzielle Auswirkungen:
Die erforderlichen Mittel für die Baumaßnahme sind im Haushalt 2019 zu berücksichtigen. 



Die Kosten für die Planungsleistungen können aus dem Produkt 54100 (Gemeindestraßen), 
Sachkonto 096 (Anlagen im Bau) entnommen werden. 

Anlage/n:
Keine.  

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt den Zietlitzer Weg in Pinnow in pflasterbauweise 
auszubauen. Die Vergabe der Planungsleistungen erfolgt in 2018, die Umsetzung der 
Baumaßnahme soll im Frühjahr 2019 erfolgen.  



Gemeinde Pinnow

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

BV Pin GV 353/18
27.08.2018
öffentlich

Grundsatzentscheidung zur Instandsetzung der Brücke Nr. 22, 
Verbindungsgraben zwischen Kirchsee und Binnensee in Pinnow

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung
Frau Klein

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Gemeindevertretung Gemeinde Pinnow (Entscheidung)
Ausschuss für Bau, Umwelt-, Verkehrs- und Ordnungsangelegenheiten der 
Gemeindevertretung der Gemeinde Pinnow (Vorberatung)

18.09.2018

Sachverhaltsdarstellung:
Die Brücke Nr. 22 in Pinnow wurde im Jahr 1993 aus Holz errichtet. Die Brücke soll nun 
durch eine Stahlkonstruktion ersetzt werden.
Der neue Überbau soll unter Berücksichtigung folgender Randbedingungen auf den alten 
Unterbauten errichtet werden:

- Die Fahrbahnbreite soll auf 3,50 m vergrößert werden
- Einseitig soll ein Gehweg angeordnet werden
- Die gegenwärtig ausgewiesene Tragfähigkeit von LKW 16 t soll beibehalten werden

  

Finanzielle Auswirkungen:
Die geschätzten Baukosten betragen brutto ca. 300.000,00 €. Hinzu würden die 
Ingenieurkosten geschätzt von ca. 72.000,00 € kommen.
Die finanziellen Mittel wären im Haushalt 2019 aufzunehmen.
 

Anlage/n:
  

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Pinnow beschließt die Instandsetzung der Brücke Nr. 22 von 
Pinnow nach Godern in Stahlkonstruktion.
Die finanziellen Mittel in Höhe von ca. 372.000,00 € sind im Haushalt 2019 einzustellen. 
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